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Stimmrecht durchgesetzt haben — wer weiss, lässt dann auch eine Mehr-
heit der Schaffhauser Männer mit sich reden. Vielleicht sind bis dahin
sogar die ehrenwerten Zürcher Gegnerinnen, die so aktiv in unsere Ab-
Stimmung eingegriffen haben, in Ihrem Kanton Aktivbürgerinnen gewor-
den, und dann müssten wohl die verbleibenden unentwegten Gegner bzw.
ihre Wortführer in unserem Kanton sich selbst etwas vermehrt in gei-
stige Unkosten stürzen", kommentierte die „Schaffhauser Nachrichten".
Vo surrender gilt auch hier für die Befürworter des Erwachsenenstimm-
rechts.

Poesie in der Schaffhauser Abstimmungs-Kampagne
Gleichberechtigt heisst nicht gleichgeschaltet,
Ihr Schaffhauser, seid so gut und haltet
diese Unterscheidung reinlich ein!
Unsere Frauen, was sie immer treiben,
sollen ewig echte Frauen bleiben,
und sie wollen es mit Freuden sein
Eines schliesst das andere nicht aus:
Recht zznd Schönheit haben Platz im Haus,
wo die Schweizerin sich frei entfaltet,
gleichberechtigt, doch nicht gleichgeschaltet!
Frauenstimmrecht JA

Die Leichtathletin Meta Antenen ist .Be/wriî>prfenn des Frauenstimm-
rechts, die Olympiareiterin Marianne Gossweiler zeichnete im Schaff-
hauser Aktionskomitee gegen das Frauenstimmrecht.

Eine Frau erstmals in der Exekutive der Stadt Genf
Am selben 28. Mai 1967 wählten die Genfer eine Frau, LAe Gz'rnrdm,

in den Genfer Stadtrat. Die Bürgerlichen hatten eine Dreierliste aufge-
stellt und damit Erfolg gehabt. Francois Picot (lib.) erhielt 13153, Lise
Girardin (rad.) 13006 und Jean-Paul Buensod (ehr.) 12160 Stimmen. Die
übrigen fünf Bewerber um die /«n/ Sztee zw haben das Quorum
von einem Drittel der abgegebenen Stimmen nicht erreicht und müssen
sich am 18. Juni nochmals einer Stichwahl unterziehen. Die Stimmbe-
teiligung betrug 29 Prozent. Frau Girardin wird ihre Lehrtätigkeit an
der Universität aufgeben und sich voll ihrem stadträtlichen Mandat und
ihrer Aufgabe im Grossen Rat des Kantons Genf widmen.

Baselland: Annahme des Verfassungsartikels
Der Verfassungsartikél über die Ermöglichung der stufenweisen Ein-

führung des Frauenstimmrechtes auf dem Gesetzgebungsweg wurde bei
einer Stimmbeteiligung von 28,55 Prozent mit 8506 Ja gegen 4810 Nein
am 4. Juni 1967 angenommen.
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